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Änderung der Satzung der Ärztekammer Bremen 

Vom 21. September 2015 

Aufgrund der §§ 4 und 22 Absatz 1 des Gesetzes über die Berufsvertretung, die 
Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahn-
ärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2005 (Brem.GBl. S. 149), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. Januar 2014 (Brem.GBl. S. 74), hat die Delegierten-
versammlung der Ärztekammer Bremen am 21. September 2015 folgende Änderung 
der Satzung der Ärztekammer Bremen beschlossen: 

Artikel 1 

Abschnitt IV. der Satzung der Ärztekammer Bremen vom 21. April 1997 
(Brem.ABl. S. 347), zuletzt geändert durch Beschluss der Delegiertenversammlung 
am 30. Juni 2014 (Brem.ABl. S. 701), wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift IV. wird wie folgt gefasst:  

„IV. Ausschüsse und Arbeitsgruppen“ 

2. Nach § 15 wird folgender § 15a wird eingefügt: 

„§ 15a  

Arbeitsgruppen 

(1) Die Delegiertenversammlung kann Arbeitsgruppen mit einem festgelegten 
Arbeitsauftrag einsetzen. Den Arbeitsauftrag bestimmt die Delegiertenver-
sammlung. Die Arbeitsgruppe berät die festgelegten Themen und gibt eine 
Beschlussempfehlung ab. Damit endet die Arbeitsgruppe. 

(2) Die Delegiertenversammlung bestimmt die Mitglieder der Arbeitsgruppen. 
Mitglieder können nur Kammermitglieder sein; Nichtkammermitglieder können als 
Gäste berufen werden. 

(3) Die Arbeitsgruppe bestimmt aus den Mitgliedern einen Vorsitzenden. 
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(4) Nach Abschluss des Arbeitsauftrags berichtet der Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe der Delegiertenversammlung über das Ergebnis der Beratungen. 

(5) Der Vorstand kann ebenfalls Arbeitsgruppen einsetzen. Die Absätze 1 bis 4 
gelten entsprechend.“ 

Artikel 2 

Die Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Freien 
Hansestadt Bremen in Kraft. 

Bremen, den 15. Oktober 2015 

Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit 
und Verbraucherschutz 
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